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Hauptpunkte
• Vorstellung des Büros für die 

Rechte von Menschen mit 
Behinderungen (BMmB)

• Was bedeutet Behinderung? – Eine 
Definition mit Zahlen

• Erinnerung an die rechtlichen 
Rahmenbedingungen

• Wallis : Änderungen der 
kantonalen Richtlinien

• Ziele der heutigen Veranstaltung
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1. Angliederung und Organisation des BMmB, 1 VZÄ

Informationsveranstaltung für die Gemeinden
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2. Aufgaben des BMmB

Das BMmB setzt sich umfassend für Inklusion und Gleichberechtigung ein.

Die Aufgaben des Büros sind in Art. 36 d des GRIMB aufgelistet. 

Für alle Menschen mit Behinderungen, unabhängig davon, ob sie IV-
Leistungen beziehen oder nicht. 

Seine Aufgaben betreffen alle Bereiche, in denen Inklusion verwirklicht 
werden soll (Arbeit, Wohnen, Mobilität, Zugang zu Kultur, barrierefreier 
Zugang, politische Rechte ...)

Informationsveranstaltung für die Gemeinden
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3. Das BMmB ist nicht…

Eine Entscheidungsinstanz. Das BMmB kann lediglich Empfehlungen an
den Staatsrat aussprechen.

Ein individueller Rechtsschutzdienst. Wer eine Benachteiligung erfährt, 
muss sich an die zuständige Verwaltungsbehörde oder das zuständige 
Gericht wenden. Das BMmB verweist an die zuständigen Stellen.

Eine Einrichtung zur Finanzierung. Das BMmB finanziert keine Projekte 
oder Massnahmen, die eine Inklusion ermöglichen.

Informationsveranstaltung für die Gemeinden
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4. Menschen mit Behinderungen : Definition und Zahlen

Definition : Die UNO-BRK definiert Menschen mit Behinderungen als 
Personen, die «langfristige körperliche, psychische, intellektuelle oder 
Sinnesbeeinträchtigungen haben, welche sie in Wechselwirkung mit 
verschiedenen Barrieren an der vollen, wirksamen und gleichberechtigten
Teilhabe an der Gesellschaft hindern können.»

Im Wallis : GRIMB verwendet Begriff «Menschen mit Behinderungen»

Gemäss BFS (Zahlen 2023) : 1.8 Millionen MmB in der Schweiz (68’000 im 
Wallis)

 => 80% der Behinderungen sind unsichtbar
 => ab 65 Jahren sind mehr als 30 % der Senioren betroffen

Informationsveranstaltung für die Gemeinden
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5. Vielfalt der Behinderungen
_____________________________________

Laut SBV: 377'000 sehbehinderte oder blinde 
Personen in der Schweiz

______________________________________

Laut SGB: Mehr als eine Million Menschen in 
der Schweiz mit Hörproblemen, davon

10’000 gehörlose Personen.
______________________________________

Mobilitätsbehinderung: grosse Vielfalt an 
Profilen (Querschnittsgelähmte, 
Mehrfachbehinderungen, CP...)

______________________________________

Laut dem Schweizerischen 
Gesundheitsobservatorium lebt fast ein Drittel 
der Bevölkerung mit einer psychischen 
Behinderung.

______________________________________

Laut Insieme 85’000 Menschen mit einer 
geistigen Behinderung.

Mobilitätsbehinderung Geistige Behinderung Sehbehinderung

Hörbehinderung NeurodiversitätPsychische Behinderung

Informationsveranstaltung für die Gemeinden
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UNO-BRK
Bundes-

verfassung

BehiG

GRIMB

VRIMB
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Internationale Ebene:
• Übereinkommen 

der UNO über die 
Rechte von 
Menschen mit 
Behinderungen

• von der CH 
ratifiziert am  
15.05.2014

Nationale Ebene:
• BV Art. 8.2
• BehiG (2004) in Revision
• Behindertenpolitik 2023-

2026

Kantonale Ebene: 
• GRIMB, Gesetz über die Rechte 

und Inklusion von Menschen mit 

Behinderungen

• VRIMB, Verordnung über die 

Rechte und Inklusion von Menschen 

mit Behinderungen (Revision 2022)
• Agenda 2030

6. Gesetzliche Rahmenbedingungen

Informationsveranstaltung für die Gemeinden



UNO-BRK Art. 9 : Recht auf Zugänglichkeit

Zugänglichkeit von Gebäuden, 
Transportmitteln → Gewährleistung der 
Autonomie (Freizeit, Arbeit…)

Zugänglichkeit von Informationen → 
Gebärdensprache, einfache/leichte 
Sprache, zugängliche Webseiten → die 
volle und uneingeschränkte Teilnahme 
garantieren

Informationsveranstaltung für die Gemeinden
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7. Zugänglichkeit : Eine Priorität für die Inklusion



8. Übersicht über die laufenden nationalen 
Gesetzesvorlagen 

Gesetzgebung Status Schlüsselinhalt

Teilrevision 
Behindertengleich-
stellungsgesetz BehiG

Vernehmlassung 
abgeschlossen.
Botschaft zur Revision des 
Bundesrates am 20.12.2024 
verabschiedet und ans
Parlament überwiesen.

Stärkt Gleichstellung von 
MmB : Schutz vor 
Benachteiligungen auf 
private Arbeitsverhältnisse 
und Dienstleistungen 
ausweiten, Anerkennung 
und Förderung der 
schweizerischen 
Gebärdensprachen

Indirekter Gegenvorschlag 
des Bundesrats zur 
Inklusions-Initiative 

Vernehmlassung am Laufen 
(neues Rahmengesetz zur 
Inklusion sowie Teilrevision 
IVG)

Wahlfreiheit in Wohnform 
und Wohnort

13
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9. Wallis : Änderung der kantonalen Richtlinien

Probleme mit der Zugänglichkeit im neuen Ausweizentrum in Visp :

- Zugang zum Gebäude (zu hohe Schwelle, zu schwere Eingangstür…)
- Beschilderung und Orientierung (barrierefreies WC, angepasste 
Parkplätze…)
- Nutzung von Dienstleistungen (Biometriekabinen für Rollstuhlfahrer 
ungeeignet, Schalter zu hoch)

- Einhaltung der SIA-Norm 500 (schlechte Beschilderung für seh- und 
hörbehinderte Menschen)

Postulat 2022.11.482 vom 17.11.2022 : Wie kann ein barrierefreier Zugang zu allen 

öffentlichen Gebäuden gewährleistet werden?

Informationsveranstaltung für die Gemeinden
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9. Wallis : Änderungen der kantonalen Richtlinien

Wie vom Gesetz vorgeschrieben, hat der Kanton eine Stelle bestimmt, die für 
behindertengerechtes Bauen zuständig ist: Procap Oberwallis und Procap Valais
romand (Artikel 9).

Die DSW/KFBB wird nur für Betriebs- und Wohnbewilligungen in Fällen mit kantonaler 
Zuständigkeit konsultiert, nicht aber für Fälle mit kommunaler Zuständigkeit.

Jede Gemeinde muss :

• eine eigene Stelle ernennen, die für hindernisfreies Bauen zuständig ist, und diese 
der DSW/KFBB melden (Artikel 10).

• die Einhaltung des hindernisfreien Bauens kontrollieren: neues Formular zur 
Erleichterung der Kontrolle online verfügbar

15

Antwort auf das Postulat : Vorschlag der DSW über ihr Büro für Rechte von MmB zu:
-Änderungen der Richtlinien zuhanden der zuständigen Gemeinde- und Kantonsbehörden
betreffend das behindertengerechte Bauen
-ein neues Formular zur Unterstützung der Gemeinden bei der Kontrolle zu schaffen

Informationsveranstaltung für die Gemeinden



10. Informationen für Gemeinden: Hintergrund und Ziele

Informationsveranstaltungen alle vier Jahre bei Beginn neuer Legislaturperioden.

Neu : Zusammenschluss mit einer Partnergemeinde für ein konkretes Beispiel der 
Umsetzung von hindernisfreier Zugänglichkeit

2 Informationsveranstaltungen :
11.09.25: Gemeinden des Unterwallis , 
Gestaltung der Bahnhofstrasse Martinach
16.09.25: Gemeinden des Oberwallis, 
Lonza Arena in Visp

Informationsveranstaltung für die Gemeinden
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10. Informationen für Gemeinden : Hintergrund und Ziele

Sensibilisierung für die Herausforderungen einer hindernisfreien Zugänglichkeit, am 
Beispiel der Lonza Arena in Visp und praktischer Ateliers

Information der Teilnehmenden über die Änderungen der Richtlinien vom 28.10.1993 

zuhanden der zuständigen Gemeinde- und Kantonsbehörden betreffend das 

behindertengerechte Bauen

Kennenlernen guter Praktiken zur Verbesserung der Kommunikation mit gehörlosen 
und hörbehinderten Personen

Bereitstellung von Informationen zur konkreten Umsetzung hindernisfreier 
Zugänglichkeit. Website Dienststelle für Sozialwesen :

https://www.vs.ch/web/sas/construction-sans-obtacle#id42033380

17
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Änderungen im Bereich der hindernisfreien Zugänglichkeit 
durch Procap Oberwallis

Informationsveranstaltung für die Gemeinden
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Patrick Eyholzer
Leiter Beratungsstelle für 
hindernisfreies Bauen
Procap Oberwallis
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16. September 2025

Ist meine Gemeinde hindernisfrei?
Infoveranstaltung über das hindernisfreie 
Bauen für Gemeindeverantwortliche
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Einleitung: Vorstellung Procap

Fachberatungsstelle für hindernisfreies Bauen

www.procapoberwallis.ch

Gesetzesgrundlagen, Merkblätter und Erläuterungen
(SIA Norm 500 und VSS Norm 640 075)

Procap Oberwallis - Beratungsstelle für hindernisfreies Bauen 
Tel. 027 527 11 02  /  patrick.eyholzer@procap.ch

Englisch-Gruss-Strasse 6, Postfach 365, 3900 Brig-Glis

mailto:patrick.eyholzer@procapoberwallis.ch
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Die Bedeutung des hindernisfreien Bauens
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«Hindernisfreies Bauen» bedeutet, dass Gebäude, Anlagen und öffentliche 
Räume so geplant, gebaut und gestaltet werden, dass sie für alle Menschen 
zugänglich und benutzbar sind, unabhängig von körperlichen Einschränkungen 
und Behinderungen.

«Ziel des hindernisfreien Bauens»
Menschen mit Behinderungen, älteren Menschen, Familien, Kinderwagen, Touristen oder 
Personen mit  vorübergehenden Einschränkungen sollen sich selbständig, sicher und 
gleichberechtigt im Raum bewegen können.

«Hindernisfrei» heisst nicht nur der Zugang in ein Gebäude sondern auch  zur 
Dienstleistung die in diesem Gebäude angeboten wird.
(auch eine Urversammlung muss für Menschen mit Hörbehinderung/Gehörlose 
zugänglich sein)

Definition «hindernisfreies Bauen»
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Hindernisfreies Bauen im Kanton Wallis
Gesetzliche Grundlagen
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Gesetzliche Grundlagen

BV
Bundesverfassung

BV
Bundesverfassung

BehiG
Behindertengleichstellungs-

gesetz

BehiG
Behindertengleichstellungs-

gesetz

BehiV
Behindertengleichstellungs-

verordnung

BehiV
Behindertengleichstellungs-

verordnung

Technische Norm
Norm SIA 500

VSS SN 640 075 

Technische Norm
Norm SIA 500

VSS SN 640 075 

BauG
Kantonales Baugesetz

BauG
Kantonales Baugesetz

BauV
Kantonale Bauverordnung

BauV
Kantonale Bauverordnung

Kommunale ReglementeKommunale Reglemente

UNO
Behindertenrechtskonvention (BRK)

UNO
Behindertenrechtskonvention (BRK)

Kantonale Gesetze 
GRIMB & VRIMB

Kantonale Gesetze 
GRIMB & VRIMB
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Bundesgesetz vom 13. Dezember 2002 über die Beseitigung 
von Benachteiligungen von Menschen mit Behinderungen 
(Behindertengleichstellungsgesetz, BehiG)

Als nationale Rahmenvorschriften seit 01.01.2004 in Kraft.

Gesetzliche Grundlagen des Bundes BehiG
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Artikel 3  Geltungsbereich

▪ Öffentlich zugängliche Bauten und Anlagen, für welche eine

Bewilligung für den Bau oder für die Erneuerung erteilt wird

▪ Öffentlich zugängliche Einrichtungen des öffentlichen Verkehrs

▪ Wohngebäude mit mehr als acht Wohneinheiten

▪ Gebäude mit mehr als 50 Arbeitsplätzen

Gesetzliche Grundlagen des Bundes BehiG
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Artikel 12  Besondere Fälle

Verhältnismässigkeit

unverhältnismässig ist, wenn der Aufwand für die Anpassung

a) 5% des Gebäudeversicherungswertes oder des 
Neuwertes 

oder

b) 20% der Erneuerungskosten übersteigt

Gesetzliche Grundlagen des Bundes BehiG
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Kantonale Bestimmungen

▪ Gesetz über die Rechte und Inklusion von Menschen 
mit Behinderungen vom 01.01.2022 (GRIMB)

▪ Rechte und Inklusion von Menschen mit Behinderungen vom 
01.01.2022 (VRIMB)

www.vs.ch/de/web/sas/rechte-behinderung

http://www.vs.ch/de/web/sas/rechte-behinderung
http://www.vs.ch/de/web/sas/rechte-behinderung
http://www.vs.ch/de/web/sas/rechte-behinderung
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Kantonales Gesetz GRIMB

Gesetzliche Grundlage

Gesetz über die Rechte und Inklusion von Menschen mit 
Behinderungen (GRIMB)

vom 31. Januar 1991 (Stand 01.01.2022)

Artikel 22  Behindertengerechtes Bauen 

Anwendung der Norm SIA 500
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Verordnung über die Rechte und die Inklusion Menschen mit 
Behinderungen
Artikel 16

Ziffer 4

Gemeinden bezeichnen eine verantwortliche Person für das 
behindertengerechte Bauen z.B ein Gemeinderat vom Resort Bau

Artikel 17 Mehrfamilienhaus 

Mehrfamilienhaus: vier und mehr Wohnungen

Artikel 31 Finanzielle Hilfen für Anpassungen an bestehenden Bauten

Beiträge an die anerkannten Kosten für die Beseitigung von bestehenden 
architektonischen Barrieren

a) an die Gemeinden: 30% 

b) an Private: 50% 

Kantonale Verordnung VRIMB
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Förderbeiträge Kanton Wallis
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Kantonale Änderungen betreffend dem 
hindernisfreien Bauen
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Kantonale Änderungen betreffend dem 
hindernisfreien Bauen



Seite 34

Kantonale Änderungen betreffend dem 
hindernisfreien Bauen
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Kantonale Änderungen betreffend dem 
hindernisfreien Bauen
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Kantonale Änderungen betreffend dem 
hindernisfreien Bauen
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Kantonale Änderungen betreffend dem 
hindernisfreien Bauen
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Norm SIA 500 Hindernisfreie Bauten  

Wichtigste technische Grundlage für das 
hindernisfreie Bauen

Gebäudekategorien:

I   Öffentlich zugängliche Bauten

II  Bauten mit Wohnungen

III Bauten mit Arbeitsplätzen

Sonderbauten 



Seite 39

SIA Norm 500  
Kategorie l öffentlich zugänglichen Bauten
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SIA Norm 500
Kategorie ll Bauten mit Wohnungen
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SIA Norm 500
Kategorie lll Bauten mit Arbeitsplätzen
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Norm VSS 640 075
Hindernisfreier Verkehrsraum  
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Norm VSS 640 075
Hindernisfreier Verkehrsraum
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Taktil-visuelle-Leitlinien
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Bushaltestellen

Abgesenktes Fahrzeug für Niederflurbusse (Kneeling)

Kasseler Sonderbord
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Bushaltestelle Beispiel
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Eine hindernisfreie Umwelt – ein 
Grundrecht

Jeder Mensch hat das Recht, am 
gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. 
Dazu muss ihm die Umwelt hindernisfrei 

zugänglich sein.
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Wir zählen auf Eure Mitarbeit

Dafür danken Ihnen rund 1.800.000 Menschen mit 
Behinderungen in der Schweiz 
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Hindernisfreies Bauen im Kanton Wallis 

Fazit

− Solide gesetzliche Grundlagen

− SIA-Norm 500 verbindlich

− Hindernisfreies Bauen ist nachhaltig 

und volkswirtschaftlich wichtig!



Präsentation des Bauprojektes Lonza Arena

Informationsveranstaltung für die Gemeinden
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Norbert Zuber
Projektleiter Lonza Arena 
Ehemaliger Leiter Infrastruktur und 
Umwelt der Gemeinde Visp



1. Neubau Eissport- und Eventhalle «Lonza Arena»

2. Absenkungen Gehsteige 

Informationsveranstaltung über hindernisfreie Zugänglichkeit
vom 16. September 2025 

Norbert Zuber, Gesamtprojektleiter 

______________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________



Agenda

1. Eissport- und Eventhalle «Lonza Arena 

1.1 Warum eine neue Eissport- und Eventhalle?
1.2 Standortevaluation für Neubau 
1.3 Meilensteine 
1.4 Verfahren 
1.5 Finanzierungs-Konzept
1.6 Hindernisfreies Bauen 
1.7 Auszeichnungen 
1.8 Fazit 

2. Absenkungen Gehsteige 

2.1 Vorgaben 
2.2 Vorgehen
2.3 Umsetzung - praktische Beispiele

3. Fragen / Dank

Präsentation vom 16. September 2025



1.1 Warum eine neue Eissport- und Eventhalle   

- 1956: Bau offene Eisbahn Litterna (60-jährig)
- 1978: Umbau Litternahalle (38-jährig)
- Die in die Jahre gekommene Litternahalle ist baulich starksanierungsbedürftig
- neue Sicherheitsvorschriften (Feuerpolizei, Erdbeben u.s.w…)
- Gesetzgebung hindernisfreies Bauen nicht eingehalten
- neue Auflagen von Swiss Ice Hockey Federation

Durchführung Machbarkeitsstudie sowie Kosten-/Nutzungsanalyse für:

a) Sanierung/Umbau bestehende Litternahalle

b) Neubau Standort Litterna und Seewjini

Präsentation vom 16. September 2025



1.1 Warum eine neue Eissport- und Eventhalle 

Entscheid Gemeinderat für Weiterverfolgung Variante 

«Neubau an neuem Standort»

Präsentation vom 16. September 2025

Gemeinderat setzt Projektkommission «Neue Eissport- und Eventhalle» ein; 
Vorsitzender GeP N. Furger / Bauherrenvertreter & Gesamtprojektleiter N. Zuber

Abklärungen Zusammenarbeit mit Stadtgemeinde Brig-Glis:

- gemeinsames Eissportkonzept mit 2 Standorten und getrennter Finanzierung
- gemeinsames Betriebskonzept anstreben



1.2 Standortevaluation für Neubau 

Präsentation vom 16. September 2025



1.2 Vorgehensweise bei Standortevaluation

❖ Bewertung von 11 möglichen Standorten aufgrund zum Voraus festgelegter
Kriterien und Gewichtungen

❖ Externe (Steinmann & Schmid; Raumplanungsbüro KEEAS, Zürich, Masterplan)
und interne Bewertung der möglichen Standorte

FAZIT: geeigneter Standort 
gemeindeeigene

Parzelle in den Seewjinen

Präsentation vom 16. September 2025

❖ Optimaler Standort beim Eingang Visp Ost -> städtebaulicher Mehrwert

❖ Stärkung bestehendes Zentrum

❖ Anbindung Langsamverkehr

❖ Zonenkonformität -> Boden ist in der Zone öffentliche Bauten und Anlagen

❖ Direkte Verfügbarkeit -> Boden ist im Eigentum der Gemeinde Visp



1.3 Meilensteine 

Präsentation vom 16. September 2025

Was Termin 

1. Miteinbezug Anwohner – IG Gründung und Info-Anlass Oktober 2016

2. Volksabstimmung Bau- und Kreditbeschluss -> 75% JA-Stimmen 27. November 2016 

3. Abwicklung und Unterzeichnung Werkvertrag mit GU Frutiger Dezember 2016

4. Auslösung Überarbeitung Wettbewerbsprojekt Dezember 2016 

4. Vergaben Fachplaner Januar 2017

5. Überarbeitung Wettbewerbsprojekt -> Bauprojekt seit Januar 2017

6. Ausarbeitung Baugesuch bis Juni 2017 

7. Einreichung Baugesuch (Bewilligungsbehörde Kanton Wallis – KBK) Juni 2017 

8. öffentliche Publikation Baugesuch Juli 2017 

9. Baubewilligungsphase bis Ende 2017

10. Baubeginn (Vorbehalt: Vorliegen rechtsgültiger Baubewilligung) März 2018 

11. Intergrale Tests/Inbetriebnahmen /Vorabnahme Bauwerk August 2019

12. Übergabe und Inbetriebnahme Bauwerk  September 2019



Übergeordnete Projekt-Zielsetzungen

❖ exponierten Lage beim Ortseingang im Osten von Visp
architektonisch und städtebaulich hochwertige Eissport- und Eventhalle, welche
einen sichtbaren Mehrwert für die Gemeinde bringt -> «Leuchtturm-Projekt»

❖ Aussenraumgestaltung auf der Westseite der neuen Halle
Wert darauf legen, dass die direkt angrenzenden Anwohner möglichst nicht mit
lärmerzeugenden Nutzungen beeinträchtigt werden

_______________________________________________________________________
_

1.4 Verfahren 

Präsentation vom 16. September 2025

TU-Gesamtleistungs-Studienauftrag mit Präselektion

1. Bedürfnisse Hauptnutzer (EHC Visp, Event’s, Ausstellungen usw.) abholen

2. Raumprogramm und Raumbeschriebe/Raumblätter erarbeiten
(Detaillierungsgrad «matchentscheidend» für TU-Mandat/Kosteneinhaltung!)

3. Internes und externes Kommunikationskonzept mit Experten erstellen 



-> Fristgerecht sind 10 Bewerbungen für die Teilnahme an der Präselektion 
eingegangen

1.4 Verfahren

-> Gemeinderat auf Empfehlung des Beurteilungsgremiums unten folgende 4 Anbieter für 
die zweite Phase präselektioniert:

Rang Team Gesamtleister

1. Frutiger Frutiger AG, Generalunternehmung, Thun

2. VISPA Priora AG, Generalunternehmung, Bern

3. ARGE LINA Baulink AG, Naters

4. HALTER-Team Halter AG, Zürich/Bern

Präsentation vom 16. September 2025

-> Gesamtleistungs-Studienauftrag mit Präselektion (4 TU‘s werden für die 2. Phase 

ausgewählt) im offenen Verfahren auf simap publiziert



1.5 Finanzierungs-Konzept

Präsentation vom 16. September 2025

Finanzierung beruht auf 4 - Säulen Konzept 

➔ Budget Gemeinderat CHF 38.5 Mio.

➔ Abrechnung CHF 38.6 Mio. -> „Punktlandung“



1.6 Hindernisfreies Bauen – gesetzliche Vorgaben  

Präsentation vom 16. September 2025



Ausschreibungen / Arbeitsvergaben 

2023/2024 2025 2026 2028

Bezugnahme 
September 2019

Juni 2016 - GR 

Siegerprojekt Team 

Frutiger ernannt  

4

Teilprojekt 02

2027

1.6 Hindernisfreies Bauen – Koordination mit procap

Baugesuchsverfahren – BB KBK 
Gesamtleistungs-

Studienauftrag Bauphasen 

Baubeginn 

Januar 2018

Nutzungsbewilligung 

September 2019

2016/17

Erarbeitung 

Baugesuch 

Juni 2017

Projektpräsentation 

Kant. Dienststellen 

Koordination/
Absprache mit procap

Integration Stellungnahme 

bauliche Massnahmen procap

27.07.2017
Einreichung 
Baugesuch bei KBK

12.01.2018 Erhalt 
Baubewilligung KBK

Präsentation vom 16. September 2025

1 2 3



1.6 Hindernisfreies Bauen – Baubewilligung KBK  

Präsentation vom 16. September 2025

_________________________________________________________________________________



1.6 Hindernisfreies Bauen – Baubewilligung Anhang  

Präsentation vom 16. September 2025



1.6 Hindernisfreies Bauen – Baubewilligung Anhang   

Präsentation vom 16. September 2025



1.6 Hindernisfreies Bauen – Baubewilligungen Bemerkungen 

Präsentation vom 16. September 2025



1.6 Hindernisfreies Bauen - Nutzungsbewilligung 

Präsentation vom 16. September 2025

_________________________________________________________________________________________________



2021 -> Best Architects Award

Die Architektur der Lonza Arena wurde mit dem Best Architects Award 21 prämiert. Diese Auszeichnung
wird an realisierte Bauten verliehen, die mit herausragender architektonischer Qualität überzeugen.

2024 -> Swiss Location Award

Die Lonza Arena wurde im Rahmen des Swiss Location Award®, dem bedeutendsten Gütesiegel der
Eventbranche in der Schweiz, als eines der besten Sportstadien ausgezeichnet. In die Bewertung
flossen Feedbacks von über 65'000 VeranstalterInnen und BesucherInnen sowie das Urteil einer unabhängigen
Fachjury ein.

1.7 Auszeichnungen Lonza Arena 

Präsentation vom 16. September 2025

KI - Auszug Chat GPT 

Die Lonza Arena gilt als eine der modernsten und attraktivsten Sport- und Eventhallen der 
Schweiz.

Sie verbindet architektonische Qualität, hervorragende Eventorganisation und offene Nutzung 
für die Region. 

Durch ihre Auszeichnungen ist sie nicht nur sportlich, sondern auch kulturell ein Aushängeschild 
für das gesamte Oberwallis

_________________________________________________________________________________________________________________________



Fotos Bauzeit – enger Perimeter Baulogistik & Anwohner

Präsentation vom 16. September 2025



1.8 FAZIT zum Neubau Eissport- und Eventhalle  

Präsentation vom 16. September 2025

-> und nun von der Theorie zur Praxis   ☺ ☺ ☺
Durchführung von 3 praxisbezogenen Ateliers mit Besichtigung und Präsentation der 
hindernisfreien Bauelemente durch Fachgruppen und -personen. 

- Zusammenarbeit mit procap Oberwallis war sehr lösungsorientiert und hat
ausgezeichnet funktioniert.

- Bei rechtzeitigem Miteinbezug/Zusammenarbeit mit den Verantwortlichen -> keine
zeitlichen Verzögerungen beim Baubewilligungverfahren.

- Bei frühzeitiger Planung können die erforderlichen baulichen Massnahme/Anpassungen 
mit verhältnismässigen Aufwänden/Kosten eingehalten und umgesetzt werden  ☺

- Bei der Abnahme bzw. der Erteilung der Nutzungsbewilligung wurden von der kant. 
Dienststelle für Sozialwesen an der neuen Halle keinerlei Mängel beanstandet.

- Die bisherigen bzw. bekannten Feedbacks der Hallenbesucher (für Eishockeyspiele, Event‘s
Ausstellungen usw.) von Menschen mit Behinderungen sind durchwegs positiv ☺ ☺



2. Absenkungen Gehsteige  

1. Evaluation Problemfelder -> örtliche Begehung (nötigenfalls mit Fachperson)
2. Bedürfnis Beteiligte/Betroffene einholen

3. Übersichtsplan mit Problemfeldern erstellen
4. Angebote Bauunternehmer einholen 
5. Beschluss Arbeitsvergabe Gemeinderat  
6. Umsetzung / Realisierung 
7. Information Bevölkerung 

2.1 Vorgaben

Umsetzung gesetzliche Grundlagen 

2.2 Vorgehen

Präsentation vom 16. September 2025



2.3 Übersichtsplan Beispiel -> Rathausstrasse  

Präsentation vom 16. September 2025



2.3 IST-Zustand -> Beispiel Rathausstrasse  

Präsentation vom 16. September 2025



2.3 Umsetzung – praktische Beispiele  

Präsentation vom 16. September 2025



2.4 Sensibilisierung – Information Bevölkerung 

Präsentation vom 16. September 2025



3. Fragen und Dank 

http://harzlove.com/rotehaare/wp-content/uploads/2010/11/Fragezeichen.jpg

Präsentation vom 16. September 2025

http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjxwbb-ve3KAhXKNpoKHU67DpMQjRwIBw&url=http://harzlove.com/rotehaare/2010/11/anfrage-zu-thema-rote-haare/fragezeichen/&psig=AFQjCNHV05z_H4mTm7BMKgqtQa_2yo0cJg&ust=1455203529578268


Informative und praktische Ateliers

 

ATELIER 1      14.30-15.00 Gruppenweise 

Mobilität: Hindernisse im Rollstuhl selbst erleben 

Animation durch Rollstuhlclub Oberwallis und Procap Oberwallis 

 

ATELIER 2      15.00-15.30 Gruppenweise 

Sehen: Unterwegs mit dem Weissen Stock 

Animation durch Schweizerischen Blindenbund Regionalgruppe Wallis und 
SICHTBAR BRIG 

ATELIER 3       15.45-16.15 Gemeinsam 

Hören: Ein Ohr für Barrieren: Moderne Hörhilfen  

Animation durch Interessengemeinschaft für Hörgeschädigte IGGH 

 

Informationsveranstaltung für die Gemeinden
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Atelier 3 
Hören : Ein Ohr für Barrieren. Moderne Hörhilfen. 

78

Präsentation der IGGH

Christine Bütikofer
Höranlagentesterin
Vizepräsidentin IGGH

Victor Senn
Medien und Öffentlichkeitsarbeit

Markus Wieland 
Höranlagentester

Informationsveranstaltung für die Gemeinden



CHRISTINE BÜTIKOFER, VICTOR SENN, MARKUS WIELAND

IGGH.CH

Atelier Hören: Hörbehinderung und Hilfsmittel

16. SEPTEMBER 2025 – LONZA ARENA VISP
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Herzlich willkommen!

Christine Bütikofer
Höranlagentesterin
Vizepräsidentin IGGH

christine.buetikofer@iggh.ch

Victor Senn
Medien und Öffentlichkeitsarbeit

victor.senn@iggh.ch

Markus Wieland
Höranlagentester

markus.wieland@iggh.ch

mailto:victor.senn@iggh.ch
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UNSERE THEMEN HEUTE

Victor Senn: Grundlagen
1. Wer ist die IGGH?
2. Was bedeutet Hörbehinderung?
3. Wo begegnen wir Hindernissen?
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2. Was bedeutet Hörbehinderung?

3. Wo begegnen wir Hindernissen?

Christine Bütikofer: Fokus Höranlage
1. Wann ein Hörgerät nicht mehr hilft.

2. Wie helfen Höranlagen?

3. Videos: Beispiele von Höranlagen
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UNSERE THEMEN HEUTE

Victor Senn: Grundlagen
1. Wer ist die IGGH?
2. Was bedeutet Hörbehinderung?
3. Wo begegnen wir Hindernissen?

Christine Bütikofer: Fokus Höranlage
1. Wann ein Hörgerät nicht mehr hilft.
2. Wie helfen Höranlagen?
3. Videos: Beispiele von Höranlagen

Markus Wieland: Fokus SIA 500
1. Was regelt die SIA 500 für Menschen mit einer Hörbehinderung?
2. Video: Wie wird eine Höranlage überprüft?
3. Ein Blick in die Zukunft.
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Wer ist die Interessengemeinschaft Gehörlose und Hörbehinderte IGGH? 

Seit 1998 setzen wir uns für die Anliegen der Gehörlosen und Hörbehinderte ein. Wir sind in den Kantonen Bern, Freiburg 
und in der Region Oberwallis aktiv. Die IGGH wird von 11 Kollektivmitglieder getragen: 

• FReIBoURG Malentendants — Schwerhörig

• Gehörlosen Sportclub Bern

• Gehörlosenverein Bern

• Gehörlosenverein Alpina Thun

• Interessengemeinschaft für Hörgeschädigte Oberwallis IGHO

• Jugehörig – Verein für junge Gehörlose und Schwerhörige

• Pädagogisches Zentrum für Hören und Sprache Münchenbuchsee

• Pro Audito Bern

• Reformierte Kirchen Bern-Jura-Solothurn Gebärdenkirche

• Stiftung für Menschen mit Hörbehinderung Bern 

• Stiftung Uetendorfberg

https://fr-ms.ch/
https://fr-ms.ch/
https://fr-ms.ch/
https://fr-ms.ch/
https://www.gscb.ch/
https://www.gscb.ch/
https://www.gvbern.ch/
https://www.gvbern.ch/
https://www.alpina-thun.ch/
https://www.alpina-thun.ch/
https://www.igho.ch/
https://www.igho.ch/
https://jugehoerig.ch/
https://jugehoerig.ch/
https://jugehoerig.ch/
https://jugehoerig.ch/
https://www.shsm.bkd.be.ch/
https://www.shsm.bkd.be.ch/
https://www.proaudito-bern.ch/
https://www.proaudito-bern.ch/
https://www.gebaerdenkirche.ch/
https://www.gebaerdenkirche.ch/
https://www.gebaerdenkirche.ch/
https://www.gebaerdenkirche.ch/
https://www.gebaerdenkirche.ch/
https://www.gebaerdenkirche.ch/
https://www.bfsug.ch/beratungsstellen/region-bern/
https://www.bfsug.ch/beratungsstellen/region-bern/
http://www.stiftung-uetendorfberg.ch/
http://www.stiftung-uetendorfberg.ch/
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GEHÖRLOSIGKEIT UND HÖRBEHINDERUNG – WAS IST DAS GENAU?
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Normalhörend

20 dB: leichtgradig 
schwerhörig
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GEHÖRLOSIGKEIT UND HÖRBEHINDERUNG – WAS IST DAS GENAU?

Einstufung

Normalhörend

20 dB: leichtgradig 
schwerhörig

40 dB: mittelgradig 
schwerhörig

60 dB: hochgradig 
schwerhörig

80 dB: resthörig bis 
Gehörlosigkeit
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GEHÖRLOSIGKEIT UND HÖRBEHINDERUNG – in Zahlen

Bild: SGB-FSS
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WAS IST GEBÄRDENSPRACHE?

Bild: SGB-FSS
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WAS IST GEBÄRDENSPRACHE?

• Visuelle Sprache, auf 
natürlicher Weise von 
gehörlosen Menschen seit 
Langem entwickelt

Bild: SGB-FSS
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WAS IST GEBÄRDENSPRACHE?

• Visuelle Sprache, auf 
natürlicher Weise von 
gehörlosen Menschen seit 
Langem entwickelt

• Eigenständig und gleichwertig 
wie Lautsprache

• Mehrere Informationen 
gleichzeitig                          
(dreidimensional)

• Nationale und regionale 
Sprachen

• Fingeralphabet

• Auch nonverbal                                    

Bild: SGB-FSS
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VERBAL - NONVERBAL
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VERBAL - NONVERBAL

• Mimik

• Gestik

• Artikulation, Mundbewegungen

• Tempo

• Körpersprache



105

WO BEGEGNEN WIR HINDERNISSEN?

UNO-Behindertenrechtskonvention

Die UNO-Behindertenrechtskonvention beschreibt ziemlich umfassend die Herausforderungen, denen Menschen mit 

Hörbehinderung oder Gehörlosigkeit gegenüberstehen. 

Die Schweiz ratifizierte die Konvention als eines der letzten Länder. Sie besteht aus 50 Artikeln, die Diskriminierung 

verbieten und Massnahmen zur Umsetzung fordern. 
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WO BEGEGNEN WIR HINDERNISSEN?

UNO-Behindertenrechtskonvention

Die UNO-Behindertenrechtskonvention beschreibt ziemlich umfassend die Herausforderungen, denen Menschen mit 

Hörbehinderung oder Gehörlosigkeit gegenüberstehen. 

Die Schweiz ratifizierte die Konvention als eines der letzten Länder. Sie besteht aus 50 Artikeln, die Diskriminierung 

verbieten und Massnahmen zur Umsetzung fordern. 

Artikel 21 sichert den Zugang zu Informationen in verschiedenen Kommunikationsformen, 

während Artikel 30 die kulturelle Teilhabe in zugänglichen Formaten ermöglicht. 

Behörden müssen Gebärdensprachdolmetschende bereitstellen, und Gemeindeversammlungen sollen Dolmetschende 

für gehörlose oder hörbehinderte Einwohner organisieren.
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MERKBLÄTTER: Wie bestellt man ein Gebärden- oder Schriftdolmetschdienst?

Gebärdensprachdolmetsch-
dienst

www.procom.ch

www.signsign.ch

www.netzwerk-gsd.ch

www.gs-dolmetscherin.ch

Schriftdolmetschdienst

www.proaudio.ch

https://swisstxt.ch/services/ac
cessibility-services/online-
schriftdolmetschen

http://www.procom.ch/
http://www.signsign.ch/
http://www.netzwerk-gsd.ch/
http://www.netzwerk-gsd.ch/
http://www.netzwerk-gsd.ch/
http://www.gs-dolmetscherin.ch/
http://www.gs-dolmetscherin.ch/
http://www.gs-dolmetscherin.ch/
http://www.proaudio.ch/
https://swisstxt.ch/services/accessibility-services/online-schriftdolmetschen
https://swisstxt.ch/services/accessibility-services/online-schriftdolmetschen
https://swisstxt.ch/services/accessibility-services/online-schriftdolmetschen
https://swisstxt.ch/services/accessibility-services/online-schriftdolmetschen
https://swisstxt.ch/services/accessibility-services/online-schriftdolmetschen
https://swisstxt.ch/services/accessibility-services/online-schriftdolmetschen
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FOKUS HÖRANLAGEN: Wann ein Hörgerät nicht mehr hilft

Hörgeräte sind mit winzigen Mikrofonen 
ausgestattet, die nur für Entfernungen bis zu 2 
Metern geeignet sind. 
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ausgestattet, die nur für Entfernungen bis zu 2 
Metern geeignet sind. 

Bei grösseren Abständen wird das 
Sprachverstehen durch Nebengeräusche und 
Nachhall erschwert. Sie verstärken sowohl 
Sprache als auch Umgebungsgeräusche bis zur 
Unbehaglichkeitsschwelle, was die 
Unterscheidung erschwert und zu Ermüdung führt. 
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FOKUS HÖRANLAGEN: Wann ein Hörgerät nicht mehr hilft

Hörgeräte sind mit winzigen Mikrofonen 
ausgestattet, die nur für Entfernungen bis zu 2 
Metern geeignet sind. 

Bei grösseren Abständen wird das 
Sprachverstehen durch Nebengeräusche und 
Nachhall erschwert. Sie verstärken sowohl 
Sprache als auch Umgebungsgeräusche bis zur 
Unbehaglichkeitsschwelle, was die 
Unterscheidung erschwert und zu Ermüdung führt. 

Viele Hörgerätetragende sind nach kurzer Zeit 
erschöpft und ziehen sich zurück.
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FOKUS HÖRANLAGEN: Wie funktioniert eine Höranlage?

Im Prinzip

• Direkte, drahtlose Übertragung eines Klartons
vom Mikrofon direkt an die Hörgeräte.
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FOKUS HÖRANLAGEN: Wie funktioniert eine Höranlage?

Im Prinzip

• Direkte, drahtlose Übertragung eines Klartons
vom Mikrofon direkt an die Hörgeräte.

• Im Vorlesungsraum ist eine induktive 
Ringleitung unterbödig verlegt oder eine 
Bluetooth-Antenne ist installiert.

• Die induktive Höranlage oder Auracast-
Anlage ist mit der Mikrofon- oder Tonanlage 
permanent verbunden.

• Ein Hörgerät enthält eine induktive Antenne 
oder eine Bluetooth-Antenne.

• Klare Tonqualität: Sprache ist viel 
verständlicher.

• Nachhall und Nebengeräusche werden nicht 
übertragen.
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FOKUS HÖRANLAGEN: Beispiel Universität Bern mit induktive Höranlage
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FOKUS HÖRANLAGEN: Beispiele von Höranlagen

Kommentar zur Höranlage im Hörsaal

• Klassische induktive Höranlage, ganz bequem.
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FOKUS HÖRANLAGEN: Beispiele von Höranlagen

Kommentar zur Höranlage im Hörsaal

• Klassische induktive Höranlage, ganz bequem.

• Die Höranlage ist immer eingeschaltet, sofern 
auch die Mikrofonanlage in Betrieb ist.

• Übertragung direkt an die Hörgeräte ohne 
Zwischengerät, keine Verzögerungen.

• So bequem bzw. einfach sollte die Technik 
bedienbar sein!
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FOKUS HÖRANLAGEN: Beispiel Kino mit FM-Empfänger und induktiver Halsschleife
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FOKUS HÖRANLAGEN: Beispiele von Höranlagen

Kommentar zum Kino

Das Kino verwendet eine spezielle induktive 
Höranlage, da es zwei übereinanderliegende 
Vorführräume hat. Mit normalen Höranlagen würde 
man den Ton aus beiden Kinos hören. 
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FOKUS HÖRANLAGEN: Beispiele von Höranlagen

Kommentar zum Kino

Das Kino verwendet eine spezielle induktive 
Höranlage, da es zwei übereinanderliegende 
Vorführräume hat. Mit normalen Höranlagen würde 
man den Ton aus beiden Kinos hören. 

Stattdessen erhalten wir einen Taschenempfänger 
mit Funktechnik, der den Ton nur für den jeweiligen 
Kinosaal empfängt. 

Anstelle von Kopfhörern verwenden wir eine 
induktive Halsschleife. 

Eine IR-Höranlage funktioniert ähnlich, jedoch wird 
Infrarot-Licht statt Funk verwendet und gilt als 
abhörsicher. Im Bundeshaus gibt es zwei solche 
IR-Höranlagen.
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MARKUS WIELAND: Fokus SIA 500

Architekturnorm SIA 500

• Die Architekturnorm SIA 500 legt die 
Gestaltung hindernisfreier Gebäude fest. 
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MARKUS WIELAND: Fokus SIA 500

Architekturnorm SIA 500

• Die Architekturnorm SIA 500 legt die 
Gestaltung hindernisfreier Gebäude fest. 

• Das Behindertengleichstellungsgesetz und die 
kantonalen Baugesetze bestimmen, wo diese 
Norm verbindlich ist, meist bei öffentlichen 
Gebäuden. Im Kanton Bern ist SIA 500 seit 
dem Baugesetz von 2017 verpflichtend. 

• Aktuell läuft eine Vernehmlassung zur 
überarbeiteten Version SIA 500:2025, die etwa 
70 Seiten umfasst. Wir prüfen, welche Aspekte 
für Menschen mit Hörbehinderungen relevant 
sind.
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FOKUS SIA 500: Raumakustik

Im neuen SIA 500 wird betont, dass die 
Sprachverständlichkeit in Räumen durch 
Optimierung der Raumakustik verbessert werden 
muss. 
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FOKUS SIA 500: Raumakustik

Im neuen SIA 500 wird betont, dass die 
Sprachverständlichkeit in Räumen durch 
Optimierung der Raumakustik verbessert werden 
muss. 

Diese sollte die Richtwerte des 
Sprachübertragungsindex STI gemäss SN EN IEC 
60268-16 erfüllen, was besonders wichtig für 
Hörbehinderte ist. 



134

FOKUS SIA 500: Raumakustik

Im neuen SIA 500 wird betont, dass die 
Sprachverständlichkeit in Räumen durch 
Optimierung der Raumakustik verbessert werden 
muss. 

Diese sollte die Richtwerte des 
Sprachübertragungsindex STI gemäss SN EN IEC 
60268-16 erfüllen, was besonders wichtig für 
Hörbehinderte ist. 

Die Raumakustik sollte minimal nachhallen, und 
die Sprache muss klar verständlich sein. 
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FOKUS SIA 500: Raumakustik

Im neuen SIA 500 wird betont, dass die 
Sprachverständlichkeit in Räumen durch 
Optimierung der Raumakustik verbessert werden 
muss. 

Diese sollte die Richtwerte des 
Sprachübertragungsindex STI gemäss SN EN IEC 
60268-16 erfüllen, was besonders wichtig für 
Hörbehinderte ist. 

Die Raumakustik sollte minimal nachhallen, und 
die Sprache muss klar verständlich sein. 

Oftmals helfen Schallabsorber wie Teppiche oder 
Akustikvorhänge, dies zu erreichen. Das 
nebenstehende Bild ist ein Negativbeispiel. Wir 
sehen nur glatte Wände.
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MARKUS WIELAND: Fokus SIA 500

Höranlage

(5.1.2) «In Versammlungsräumen, wie Auditorien, 
Vortragsräumen, Sälen, Mehrzweckräumen, 
Kultusräumen u. ä. ist zu prüfen, ob eine 
Beschallungsanlage gemäss 5.3 erforderlich ist. 
Ab einer Raumgrösse von 100 m2 (Richtwert*) 
ist eine Beschallungsanlage notwendig»
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MARKUS WIELAND: Fokus SIA 500

Höranlage

(5.1.2) «In Versammlungsräumen, wie Auditorien, 
Vortragsräumen, Sälen, Mehrzweckräumen, 
Kultusräumen u. ä. ist zu prüfen, ob eine 
Beschallungsanlage gemäss 5.3 erforderlich ist. 
Ab einer Raumgrösse von 100 m2 (Richtwert*) ist 
eine Beschallungsanlage notwendig»

Wird in einem Raum eine Beschallungsanlage
installiert, ist auch eine Höranlage erforderlich.
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MARKUS WIELAND: Fokus SIA 500

+
Höranlage

«(7.8.1) Höranlagen sind mit Bluetooth 
AuracastTM-Sendern sowie mit induktiver 
Übertragung auszuführen. Die induktive 
Übertragung ist vorzugsweise* durch eine fest 
installierte Anlage gemäss SN EN 60118-4+A1, 
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MARKUS WIELAND: Fokus SIA 500

+
Höranlage

«(7.8.1) Höranlagen sind mit Bluetooth 
AuracastTM-Sendern sowie mit induktiver 
Übertragung auszuführen. Die induktive 
Übertragung ist vorzugsweise* durch eine fest 
installierte Anlage gemäss SN EN 60118-4+A1, 
alternativ durch Empfänger mit Halsschleife zu 
gewährleisten. Für abhörsichere Anlagen können 
IR- und FM-Lösungen eingesetzt werden.»
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MARKUS WIELAND: Fokus SIA 500

+
Höranlage

«(7.8.1) Höranlagen sind mit Bluetooth 
AuracastTM-Sendern sowie mit induktiver 
Übertragung auszuführen. Die induktive 
Übertragung ist vorzugsweise* durch eine fest 
installierte Anlage gemäss SN EN 60118-4+A1, 
alternativ durch Empfänger mit Halsschleife zu 
gewährleisten. Für abhörsichere Anlagen können 
IR- und FM-Lösungen eingesetzt werden.»

 Im SIA 500:2025 bleiben sowohl induktive als 
auch Auracast-Höranlagen verpflichtend. 
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MARKUS WIELAND: Fokus SIA 500

+
Höranlage

«(7.8.1) Höranlagen sind mit Bluetooth 
AuracastTM-Sendern sowie mit induktiver 
Übertragung auszuführen. Die induktive 
Übertragung ist vorzugsweise* durch eine fest 
installierte Anlage gemäss SN EN 60118-4+A1, 
alternativ durch Empfänger mit Halsschleife zu 
gewährleisten. Für abhörsichere Anlagen können 
IR- und FM-Lösungen eingesetzt werden.»

 Im SIA 500:2025 bleiben sowohl induktive als 
auch Auracast-Höranlagen verpflichtend. 

 Zunächst sollte eine klassische induktive 
Höranlage geprüft werden, wobei Infrarot- oder 
FM-Höranlagen nur im Notfall eingesetzt 
werden.
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WIE WIRD EINE HÖRANLAGE GETESTET?

Kostenlose Dienstleistung der IGGH, 
auch für Oberwallis

Die IGGH bietet im Rahmen eines 
Projektes bis Ende 2027 eine 
kostenlose Dienstleistung im Oberwallis 
an, um die Qualität von Höranlagen zu 
verbessern. 
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WIE WIRD EINE HÖRANLAGE GETESTET?

Kostenlose Dienstleistung der IGGH, 
auch für Oberwallis

Die IGGH bietet im Rahmen eines 
Projektes bis Ende 2027 eine kostenlose 
Dienstleistung im Oberwallis an, um die 
Qualität von Höranlagen zu verbessern. 

Als Höranlagen-Testende beraten wir 
gerne und vereinbaren Vorort-
Begutachtungen für alte und neue 
Höranlagen.
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WIE WIRD EINE HÖRANLAGE GETESTET?

Kostenlose Dienstleistung der IGGH, 
auch für Oberwallis

Die IGGH bietet im Rahmen eines 
Projektes bis Ende 2027 eine kostenlose 
Dienstleistung im Oberwallis an, um die 
Qualität von Höranlagen zu verbessern. 

Als Höranlagen-Testende beraten wir 
gerne und vereinbaren Vorort-
Begutachtungen für alte und neue 
Höranlagen.

Informationen dazu werden im neuen 
Online-Verzeichnis unter 
www.hoeranlagen.ch veröffentlicht. 



146

AUSBLICK IN DIE ZUKUNFT

Es dauert etwa 5 bis 10 Jahre, bis 
Menschen mit einer Hörbehinderung 
ein neues Hörgerät mit Auracast-
Konnektivität anschaffen, während 
induktive Höranlagen weiterhin 
Standard bleiben. 
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AUSBLICK IN DIE ZUKUNFT

Es dauert etwa 5 bis 10 Jahre, bis 
Menschen mit einer Hörbehinderung 
ein neues Hörgerät mit Auracast-
Konnektivität anschaffen, während 
induktive Höranlagen weiterhin 
Standard bleiben. 

Die ETH-Zürich plant, alle Räume mit 
Beschallungsanlagen mit Auracast-
Höranlagen auszustatten, was 
sowohl Hörgerättragende als auch 
Studierenden mit Auracast-fähigen 
Kopfhörern oder Earpods
zugutekommt.



CHRISTINE BÜTIKOFER, VICTOR SENN, MARKUS WIELAND
16.09.2025 – LONZA ARENA VISP

IGGH.CH

Danke für euer Interesse!



Ausblick und Danksagung

Informationsveranstaltung für die Gemeinden
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Schlusswort der Gemeinde Visp und Apéro

Informationsveranstaltung für die Gemeinden
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

„Inklusion ist kein Ziel, sondern ein Weg, 
den wir zusammen gehen.“

Maude Theler, Präsidentin Forum Handicap Valais-Wallis

Informationsveranstaltung für die Gemeinden
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